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I 

Allgemeine Bestimmungen 

 

1 

Firma, Sitz 

 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma DEUTZ Aktiengesellschaft. 

 

(2) Sie hat ihren Sitz in Köln. 

 

2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Die Gesellschaft leitet und verwaltet eine Gruppe von Unternehmen 
und Unternehmensbeteiligungen, die in der Entwicklung, der Herstellung 
und dem Vertrieb insbesondere von Maschinen, vor allem von Diesel-
motoren der Marken DEUTZ und DEUTZ MWM, im Industrieanlagenbau 
sowie in den Geschäftsbereichen Handel und Dienstleistungen tätig sind. 

 

(2) Die Gesellschaft kann in den genannten Geschäftsbereichen auch 
selbst tätig werden. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berech-
tigt, die mit dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu-
sammenhängen oder ihm förderlich sind. Sie kann insoweit auch weitere 
Unternehmen gründen, erwerben oder sich an anderen Unternehmen 
beteiligen. Sie ist befugt, Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter 
einheitlicher Leitung zusammenzufassen oder sich auf deren Verwaltung 
zu beschränken. 
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3 

Bekanntmachungen 

 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentli-
chung im elektronischen Bundesanzeiger, soweit nicht gesetzlich die Ver-
öffentlichung im Bundesanzeiger vorgeschrieben ist. 

 

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können auch im Wege 
der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

 

II 

Grundkapital, Aktien, Schuldverschreibungen 

 

4 

Grundkapital 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 244.687.283,66 (in 
Worten: zweihundertvierundvierzigmillionensechshundertsiebenundacht-
zigtausendzweihundertdreiundachtzig 66/100 Euro). Es ist eingeteilt in 
95.713.346 auf den Inhaber lautende Stückaktien. 

 

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 25.551.147,08 Euro (in Wor-
ten: fünfundzwanzigmillionenfünfhunderteinundfünfzigtausendeinhun-
dertsiebenundvierzig 8/100 Euro) bedingt erhöht. Die bedingte Kapi-
talerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel-
genussrechten, die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des 
Vorstands vom 29. Juni 1995 bis zum 31. Dezember 1996 begeben wer-
den, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind 
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 
Wandlungsrechten entstehen, gewinnberechtigt. 
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(3) Das Grundkapital ist um bis zu 4.931.345,26 Euro (in Worten: viermilli-
onenneunhunderteinunddreißigtausenddreihundertfünfundvierzig 26/100) 
bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie die 

a) Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder Optionsschei-
nen, die den von der DEUTZ AG oder deren unmittelbaren oder mittelba-
ren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften bis zum 27. Juni 2006 auszu-
gebenden Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, 
von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder wie 
die 

b) zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der 
DEUTZ AG oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbe-
teiligungsgesellschaften bis zum 27. Juni 2006 auszugebenden Wan-
delschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. 

 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Er-
füllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

 

(4) Das Grundkapital ist um bis zu 34.000.000 Euro bedingt erhöht. Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

 

a) Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder Optionsschei-
nen, die den von der DEUTZ AG oder deren unmittelbaren oder mittelba-
ren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften bis zum 26. Mai 2009 auszuge-
benden Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von 
ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder wie die 

b) zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der 
DEUTZ AG oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteili-
gungsgesellschaften bis zum 26. Mai 2009 auszugebenden Wandel-
schuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. 
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Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfül-
lung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21. Juni 2011 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insge-
samt EUR 120.000.000,- zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen gegen 
Sacheinlagen insgesamt nur um bis zu EUR 80.000.000,- erfolgen dürfen.  
 
Wird das Kapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein Be-
zugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können dabei von einem durch 
den Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 
 

• für Spitzenbeträge; 
 

• soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der DEUTZ AG 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Opti-
onsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien zu gewähren, wie es Ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- 
oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht zu-
stünde; 
 

• wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 
10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden Aktien an-
gerechnet, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 
erworben und gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung ver-
äußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht aus-
gegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei-
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bungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 

 
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sachein-
lagen im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unterneh-
men oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt.  
 
Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe festzulegen. 

 

5 

Schuldverschreibungen, Genussrechte 

 

(1) Der Vorstand kann beschließen, Schuldverschreibungen auf Namen 
und an Order, bei staatlicher Genehmigung auch solche auf den Inhaber, 
mit oder ohne dingliche Sicherheit auszugeben. 

 

(2) Den Nennbetrag der Schuldverschreibungen, den Zinsfuß und die 
sonstigen Einzelheiten der Begebung, Kündigung und Tilgung stellt der 
Vorstand fest. 

 

(3) Die Beschlüsse nach Absatz (1) und (2) bedürfen der Zustimmung des 
Aufsichtsrats. Dasselbe gilt für die Kündigung der Schuldverschreibungen. 

 

6 

Gestaltung der Aktien, Schuldverschreibungen usw. 

 

(1) Den Wortlaut und die Form der Aktien und der Schuldverschreibungen 
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sowie der Zwischen-, Gewinnanteil-, Zins- und Erneuerungsscheine be-
stimmt der Vorstand. Er bedarf dazu der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 

(2) Es können Sammelurkunden ausgegeben werden. Der Anspruch der 
Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen. 

 

III 

Vorstand 

 

7 

Zusammensetzung usw. des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand besteht aus wenigstens zwei Mitgliedern. 

 

(2) Der Aufsichtsrat bestimmt die Anzahl der Vorstandsmitglieder und die 
Verteilung der Geschäfte. Er kann eine Geschäftsordnung erlassen. 

 

(3) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst, soweit nicht das Gesetz oder die Geschäftsordnung eine größere 
Stimmenmehrheit vorschreibt. Falls ein Vorsitzender des Vorstands be-
stimmt ist, gibt dessen Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag. 

 

8 

Vertretung der Gesellschaft 

 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder 
oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 
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IV 

Aufsichtsrat 

 

9 

Zusammensetzung, Wahl usw. des Aufsichtsrats 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. 

 

(2) Die Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats gilt bis zur Beendigung derje-
nigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. 

 

(3) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder sind wieder wählbar. 

 

(4) Jedes Mitglied kann sein Amt mit einer Frist von zwei Monaten zum 
Ende eines Monats durch schriftliche Anzeige an den Vorstand niederle-
gen. 

 

(5) Ergänzungswahlen gelten für den Rest der Amtszeit des Ausgeschie-
denen. 

 

(6) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kann die 
Hauptversammlung bis zu fünf Ersatzmitglieder wählen, die bei vorzeiti-
gem Ausscheiden eines Aufsichtsratsmitglieds der Anteilseigner nach ei-
ner bei der Wahl festzulegenden Ordnung an dessen Stelle treten. Die 
Amtszeit eines Ersatzmitglieds im Falle des Nachrückens nach Satz 1 be-
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schränkt sich auf die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, in der 
eine Ergänzungswahl für den ursprünglich Ausgeschiedenen stattgefun-
den hat. 

 

10 

Vorsitz im Aufsichtsrat 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt unmittelbar nach der Hauptversammlung, mit 
deren Ende die neue Amtszeit beginnt, in einer ohne besondere Einladung 
stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter für die jeweilige Amtszeit. Die Sitzung wird bis zur Be-
endigung der Wahl von dem nach Lebensjahren ältesten Aufsichtsrats-
mitglied der Anteilseigner geleitet. 

 

(2) Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter vor 
Ablauf der Amtszeit aus, hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl 
für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. Erfolgt eine 
Neuwahl sowohl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats als auch seines Stell-
vertreters in der gleichen Sitzung, so findet Absatz (1) Satz 2 ent-
sprechende Anwendung. 

 

(3) Der Stellvertreter hat, wenn er in Vertretung des Vorsitzenden handelt 
und soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die gleichen Rechte und 
Pflichten wie dieser. Anderen Personen und den Behörden gegenüber 
bedarf es zur Gültigkeit seiner Erklärungen nicht des Nachweises der Ver-
tretung des Vorsitzenden. 
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11 

Abgabe von Willenserklärungen des Aufsichtsrats 

 

Willenserklärungen des Aufsichtsrats gibt der Vorsitzende des Aufsichts-
rats und im Falle seiner Behinderung sein Stellvertreter ab. 

 

12 

Innere Ordnung des Aufsichtsrats 

 

(1) Der Aufsichtsrat ist, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes 
vorschreibt, beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der nach Gesetz 
oder Satzung vorgeschriebenen Mitgliederzahl an der Beschlussfassung 
teilnimmt. Nehmen an der Beschlussfassung in einer Sitzung des Auf-
sichtsrats nicht eine gleiche Zahl von Aufsichtsratsmitgliedern sowohl der 
Anteilseigner als auch der Arbeitnehmer teil, oder nimmt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats nicht teil, ist die Beschlussfassung auf Antrag von min-
destens zwei Aufsichtsratsmitgliedern zu vertagen. In der nächsten ord-
nungsgemäß einberufenen Sitzung kann eine erneute Vertagung der Be-
schlussfassung über Tagesordnungspunkte, über die in der vorange-
gangenen Sitzung eine Beschlussfassung bereits nach Satz 2 vertagt 
wurde, nur durch Mehrheitsbeschluss erfolgen. 

 

(2) Beschlüsse über nicht in einer form- und fristgerechten Sitzungsein-
ladung ordnungsgemäß angekündigte Tagesordnungspunkte dürfen nur 
gefasst werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung 
widerspricht. Widerspricht kein in der Sitzung anwesendes Aufsichtsrats-
mitglied, so ist abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern Gelegenheit zu ge-
ben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist 
nachträglich der Beschlussfassung zu widersprechen; in diesem Fall wird 
der Beschluss erst wirksam, wenn keines der abwesenden Aufsichtsrats-
mitglieder innerhalb der Frist widersprochen hat. 
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(3) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit im Einzelfalle das 
Gesetz keine abweichende Regelung vorsieht, mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist auf Verlangen 
eines Aufsichtsratsmitglieds eine erneute Abstimmung über denselben 
Gegenstand sofort durchzuführen. Ergibt sich auch bei dieser Abstimmung 
Stimmengleichheit, hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zwei Stimmen. 
Aktiengesetz § 108 Absatz (3) ist auch auf die Abgabe der zweiten Stim-
me anzuwenden. 

 

(4) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der durch das Gesetz und die 
Satzung vorgeschriebenen Bestimmungen eine Geschäftsordnung. 

 

13 

Aufsichtsratsausschüsse 

 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren 
Aufgaben und Befugnisse festsetzen. Er kann diesen Ausschüssen im 
Rahmen des Gesetzes auch entscheidende Befugnisse des Aufsichtsrats 
übertragen. Mitbestimmungsgesetz § 27 Absatz (3) bleibt unberührt. 

 

(2) Beschlüsse von Ausschüssen werden mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst. Für Abstimmungen gelten die Vorschriften 
der Ziffer 12 Absatz (3) Satz 2 bis 4, soweit keine zwingenden gesetzli-
chen Bestimmungen entgegenstehen. 

 

14 

Fassungsänderungen der Satzung 

 

Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen beschließen, die nur die Fas-
sung betreffen. 

 

 12



  

15 

Vergütung des Aufsichtsrats 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche feste Vergütung 
von 12.500 Euro. Daneben steht ihnen der Ersatz ihrer Auslagen und pro 
Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 
1.000 Euro zu. Weiter kann die Gesellschaft für den Abschluss einer an-
gemessenen Haftpflichtversicherung sorgen. 

 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner für jeden Hundertsatz  
Dividende, der über 4 v. H. des eingezahlten Grundkapitals hinausgeht, je 
2.000 Euro, bei Bruchteilen dieses Hundertsatzes den entsprechenden 
anteiligen Betrag. 

 

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein Stellver-
treter das Eineinhalbfache der in Absatz (1) und (2) festgesetzten Vergü-
tungen. 

 

(4) Zusätzlich erhält jedes Mitglied eines Ausschusses des Aufsichtsrats 
pro Teilnahme an einer Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld von 1.000 Eu-
ro. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das Doppelte, sein Stellver-
treter das Eineinhalbfache dieses Betrages. 

 

(5) Außerdem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz einer ihnen 
aus der Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer. 

 

(6) Ob und wieweit während der Abwicklung der Gesellschaft dem Auf-
sichtsrat eine Vergütung zu gewähren ist, bestimmt die Hauptversamm-
lung. 
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V 

Hauptversammlung 

 

16 

Ort und Einberufung der Hauptversammlung 

 

(1) Die Hauptversammlung kann am Sitz der Gesellschaft, in Berlin sowie 
in jeder anderen Stadt der Bundesrepublik stattfinden. 

 

(2) Die Einberufung kann auch durch den Aufsichtsrat oder dessen Vorsit-
zenden erfolgen. 

 

17 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-

rechts 

 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptver-
sammlung anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen.  
 
 
(2) Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch Vorlage eines in Text-
form in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nach-
weises über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu erbrin-
gen. Der Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 
einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen.  
 
 
(3) Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis über den 
Anteilsbesitz müssen der Gesellschaft bei dieser oder einer für die Gesell-
schaft empfangsberechtigten Stelle unter der in der Einberufung hierfür 
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mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebten Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung zugehen. 

 

18 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats. Bei Behinderung des Vorsitzenden wählen die anwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner aus ihrer Mitte den Leiter der 
Hauptversammlung. 

 

(2) Sollte kein Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner anwesend sein, so 
eröffnet der Teilnehmer mit der größten Stimmenzahl die Versammlung 
und lässt durch sie einen Leiter der Hauptversammlung wählen. 

 

19 

Ablauf der Hauptversammlung 

 

(1) Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann die Verhandlungen 
und Abstimmungen abweichend von der veröffentlichten Reihenfolge der 
Tagesordnung vornehmen lassen. 
 
 
(2) Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann das Rede- und Fra-
gerecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken." 

 

20 

Beschlussfassung und Wahlen 

 

(1) Die Hauptversammlung beschließt stets mit der Mehrheit der abgege-
benen Ja- oder Nein -Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforder-
lich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit, falls nicht das Gesetz oder die Sat-
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zung zwingend etwas anderes vorschreibt. Der Vorsitzende bestimmt Art 
und Form der Abstimmung. Das Abstimmungsergebnis kann auch durch 
Abzug der Ja- oder Nein -Stimmen und der Stimmenthaltungen von den 
den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden. 

 

(2) Wenn bei Wahlen kein Vorschlag die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erhält, gilt der Vorschlag als angenommen, auf den die meisten 
Stimmen entfallen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzen-
den zu ziehende Los. 

 

(3) Bei Wahlen zum Aufsichtsrat ist der Vorsitzende berechtigt, über eine 
von der Verwaltung oder den Aktionären vorgelegte Liste mit Wahlvor-
schlägen abstimmen zu lassen. 

 

VI 

Geschäftsjahr, Jahresüberschuss, Bilanzgewinn 

 

21 

Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember. 

 

22 

Verwendung des Jahresüberschusses 

und des Bilanzgewinns 

 

(1) Aufsichtsrat und Vorstand können, wenn sie den Jahresabschluss fest-
stellen, einen größeren Teil als die Hälfte, aber höchstens zwei Drittel des 
Jahresüberschusses in freie Rücklagen einstellen, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist. 
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(2) Die Hauptversammlung kann jede gesetzlich zulässige Verwendung 
des Bilanzgewinns beschließen. 

 

(3) Die Gewinnanteile der Aktionäre bestimmen sich nach dem Verhältnis 
der auf ihren Anteil am Grundkapital geleisteten Einlagen und bei Einla-
gen, die im Laufe des Geschäftsjahres geleistet wurden, nach dem Ver-
hältnis der Zeit, die seit der Leistung verstrichen ist. 

 

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann eine andere Gewinnberechtigung der 
neuen Aktien festgesetzt werden. 
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